
 

Az.: 650.33 Stand 20.03.2017 

An die 
Gemeinde Reichenbach an der Fils 
Hauptstraße 7 
73262 Reichenbach an der Fils 
 
Fax: 07153/95702130 
Mail: ordnung@reichenbach-fils.de 
 
 

Antrag auf Erteilung eines 

Handwerkerparkausweises 
der Gemeinde Reichenbach an der Fils 

 
Hinweis: 
Die Bearbeitung dieses Antrages und die Erteilung eines Handwerkerparkausweises können 
nur erfolgen, wenn sämtliche Angaben vollständig sind. 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Antragsteller (Rechnungsempfänger) Firma: 
 
Verantwortlicher: 
Name, Vorname: _______________________________________________________________ 
 
 
Straße: ___________________________________________________ Hausnr.:_____________ 
 
 
PLZ: ______________Ort: _________________________________________________________ 
 
 
Tel. gesch.: ____________________________________________________________________  
 
 
Mobil: _________________________________________________________________________ 
 
 
Fax-Nr.: ________________________________________________________________________ 
  
 
E-Mail:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

Az.: 650.33 Stand 20.03.2017 

Antrag für   
 
 ________         
Anzahl          Handwerkerparkausweise der Gemeinde Reichenbach an der Fils 
 
 
 
Folgende Auflagen und Vorrausetzungen sind zu beachten: 
 

 Die Genehmigung, darf nur in einem Fahrzeug pro Baustelle ausgelegt werden. 

 Voraussetzung ist hierzu, dass im Rahmen der Ausübung der beruflichen Tätigkeit auch 
dieses oft zugegriffen werden muss (sogenannter Werkstattwagen). 

 Die Genehmigung gilt explizit nicht für sonstige Bauleiter-Tätigkeiten oder für die 
Teilnahme an Besprechungen. 

 Von der Genehmigung darf nur auf den bewirtschafteten Parkplätzen (Parkschein- 
oder Parkscheibenpflicht) Gebrauch gemacht werden.  

 Die Genehmigung berechtigt nicht zum Halten und Parken an sonstigen Stellen an 
denen dies nach § 12 StVO oder durch andere Verkehrsregelungen verboten ist.  

 Den Weisungen von Polizeibeamten oder dem gemeindlichen Vollzugsdienst ist Folge 
zu leisten. 

 Der Ausweis sollte Übertragbar sein, dass immer der geeignete Werkstattwagen diesen 
nutzen kann. 

 Die Ausnahmegenehmigung ist bei Inanspruchnahme von außen gut sichtbar auf der 
Innenseite der Windschutzscheibe im Fahrzeug anzubringen bzw. auszulegen. 

 Die Genehmigung wird unter dem Vorbehalt des derzeitigen Widerrufes erteilt. Sie 
wird widerrufen, wenn Auflagen missachtet oder die Genehmigung missbraucht 
worden ist. 

 Zum Handwerkerparkausweis ist ein Hinweis auf den Ort der Einsatzstelle und eine 
Telefonnummer im Fahrzeug auszulegen. 

 
 
 
Gebühr 
Pro Ausweis wird eine Jahresgebühr von 100.- € in Rechnung gestellt.  
 
 
 
Die Auflagen und Voraussetzungen habe ich zur Kenntnis genommen: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
 


